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Baurecht. Ein Parkplatz, der schlecht
anzufahren ist, kann einen Mangel an
Komfort darstellen und zu einer
Minderung des Kaufpreises führen.

KG Berlin, Urteil vom 12. März 2025,
Az. 21 U 138/24

Komplizierte Einparkmanöver
mindern den Kaufpreis
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DER FALL

Die Kläger erwarben von der Beklagten
eine neue Eigentumswohnung ein-
schließlich Tiefgaragenstellplatz. Im
Nachgang machten sie verschiedene
Mängel geltend, darunter die einge-
schränkte Gebrauchstauglichkeit des
Stellplatzes. Sie beauftragten einen Sach-
verständigen mit der Prüfung und Doku-
mentation ihrer Probleme beim Einpar-

ken.Der Stellplatzwar aus Sicht derKläger
mangelhaft, weil er nur mit erheblichem
Rangieraufwand erreichbar sei. Er ent-
spreche nicht dem vertraglich geschulde-
ten Standard mittlerer Art und Güte. Sie
forderten eine Kaufpreisminderung sowie
die Erstattung der Sachverständigenkos-
ten. Das Landgericht gab der Klage teil-
weise statt. Die Beklagte ging in Berufung.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DIE FOLGEN

Das Kammergericht Berlin stellte fest,
dass die Ansprüche der Kläger nachWerk-
vertragsrecht zu beurteilen seien, da der
Vertrag nach Inkrafttreten des Schuld-
rechtsmodernisierungsgesetzes und vor
Inkrafttreten der Regelungen des Bauver-
tragsrechtsreformgesetzes geschlossen
wurde. Das Gericht bestätigte einen Man-
gel des Tiefgaragenstellplatzes. Obwohl
dieser grundsätzlich funktionstauglich ist,
erfordern Ein- und Ausparken einen Ran-
gieraufwand, der über das Zumutbare
hinausgeht. Teilweise muss der Stellplatz

rückwärts über eine ungerade verlaufende
Strecke von bis zu 27 m an mehreren
Parkplätzen vorbei angefahren werden.
Das stellt eine erheblicheKomforteinbuße
dar. Der Senat bewertete die Einschrän-
kungen mit einer Minderungsquote
von 20% des Kaufpreises, da der Stellplatz
für durchschnittliche Fahrer mit durch-
schnittlichen Fahrzeugen potenziell
nutzerunfreundlich ist. Das Gericht
sprach zudem die Erstattung der Kosten
für das private Sachverständigengutach-
ten zu.
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WAS IST ZU TUN?

Käufer sollten bei der Abnahme von
Eigentumswohnungen und Stellplätzen
sorgfältig prüfen, ob die vertraglich
geschuldeten Standards eingehalten wur-
den, wenn Komforteinbußen vorliegen.
Ein Anspruch auf bestimmte Einparkma-
növer besteht regelmäßig nicht. Dennoch
können erhöhte und gefahrgeneigte, zeit-
aufwändige Rangieranforderungen als
Mangel gewertet werden. Bauträger soll-
ten deshalb sicherstellen, dass Stellplätze
praktisch nutzbar sind, um Minderungs-

ansprüche zu vermeiden. Es gilt auch,
Baubeschreibungen präzise zu fassen und
zu lesen. Bei der Planung und Ausführung
von Tiefgaragen sind die Anforderungen
an die mittlere Art und Güte zu berück-
sichtigen, und eine nutzerfreundliche
Gestaltung der Tiefgarage sicherzustellen.
Ist das nicht möglich, muss der Bauträger
durch ausdrückliche Hinweise und ent-
sprechende Preisgestaltung auf die Unter-
schreitung von Mindeststandards hinwei-
sen. (redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwalt
Dr. Mathias Hellriegel

von Hellriegel
Rechtsanwälte

Quelle: Hellriegel Rechtsanwälte

Öffentliches Recht. In der Innenstadt
kann der Schutz von Freiluftlokalen
Vorrang haben vor nachbarlichem
Lärmschutz. Sollen Sperrzeiten verkürzt
werden, sind Belastungen genau
nachzuweisen.

VG Berlin, Beschluss vom 8. Juli 2025,
Az. 4 L 66.25

Im Ausgehviertel dürfen Kneipen
länger Lärm machen
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DER FALL

Der Betreiber eines alteingesessenen
Lokalswehrte sich gegendieVorverlegung
der Sperrzeit für denVorgarten auf 22Uhr.
Die frühere Schließung stützte das
Bezirksamt auf eine Lärmprognose sowie
Beschwerden aus der Nachbarschaft. Der
Betreiber beantragte einstweiligen
Rechtsschutz, um die Anordnung auszu-
setzen. Das Gericht entschied zu seinen
Gunsten. Dabei folgte es nicht der bislang
üblichen verwaltungsgerichtlichen Linie,
die demSchutz derNachtruhe regelmäßig
Vorrang gegenüber lauten Gaststätten

einräumt. Das Verwaltungsgericht stellte
klar, dass eineVorverlegung der gesetzlich
vorgesehenen Sperrzeit nur ausnahms-
weise zulässig sei – nämlich bei erhebli-
chen, ortsunüblichen Lärmbelastungen.
Diese sah das Gericht nicht gegeben. Viel-
mehr sei das Quartier durch eine hohe
Dichte an Gastronomie und typischem
„Soziallärm“ geprägt. Solcher Lärm sei in
urbanen Lagen wie in Berliner Ausgeh-
vierteln akzeptiert und gehöre zum
„Innenstadtstandard“.
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DIE FOLGEN

Die Entscheidung stellt ein Novum in der
Verwaltungsrechtsprechung dar. Das Ber-
liner Verwaltungsgericht erkennt in einem
Ausgehviertel dem Bestandsschutz eines
gastronomischen Betriebs Vorrang gegen-
über dem Schutz der Nachtruhe einzelner
Anwohner zu. Im Ergebnis verlangt das
Verwaltungsgericht eine deutlich höhere
Darlegungs- undBeweislast für die Ämter:

Es reicht nicht mehr aus, abstrakte Lärm-
berechnungen oder Einzelbeschwerden
anzuführen. Vielmehr müssen konkrete,
qualifizierte Immissionen vorliegen, die
eine atypische, unzumutbare Störung dar-
stellen. Auch werden die lange Betriebs-
dauer sowie die gewachsene soziale
Akzeptanz einer Nutzung zum entschei-
denden Faktor.
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WAS IST ZU TUN?

Für die Verwaltung bedeutet die Entschei-
dung einen Paradigmenwechsel. Maß-
nahmen zur Sperrzeitverkürzung sind
künftig einzelfallbezogen und differen-
ziert zu begründen sowie auf konkrete
Belastungslagen zu stützen. Für Betreiber
und Eigentümer gastronomischer
Betriebe verbessert die Entscheidung die
rechtliche Position. Der Bestandsschutz
gewachsener Nutzungen in städtisch
geprägten und belebten Lagen erhält
durch die Entscheidung Rückendeckung

gegenüber standardisierten Lärmschutz-
maßnahmen. Es bleibt abzuwarten, ob die
Entscheidung ein Einzelfall bleibt oder
sich diese Linie in der Rechtsprechung
durchsetzt.
(redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwalt
Dr. Andreas
van den Eikel

von White & Case

Grundstücksrecht. AGBs, über die eine
Bank für die Ablösung eines besicherten
Darlehens Gebühren von einem anderen
Kreditinstitut verlangt, sind unwirksam. Die
Gebühren können zurückgefordert werden.

BGH, Urteil vom 14. Januar 2025,
Az. XI ZR 35/24

Die Freigabe der Grundschuld
bleibt gebührenfrei
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DER FALL

Die klagende Bank löste bei einem ande-
ren Kreditinstitut grundpfandrechtlich
besicherte Darlehen von dessen Kunden
ab und verlangte die Übertragung der
Grundpfandrechte auf sich. Das Kreditin-
stitut war erst nach Erfüllung von Treu-
handauflagen berechtigt, den gezahlten
Ablösebetrag zu verwenden. Für die Ein-

gehung der Treuhänderpflichten unter
dem Treuhandauftrag verlangte das Insti-
tut ein Entgelt von der ablösenden Bank.
Diese zahlte und forderte das Geld auf
dem Klageweg zurück. Mit Erfolg. Denn
der BGH hält solche Entgeltregelungen
wegen Verstoßes gegen § 307 BGB für
unwirksam.
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DIE FOLGEN

Bei der Herausgabe der Grundschuld auf-
grundderRückzahlungdes offenenDarle-
hensbetrags handelt es sich um eine
gesetzliche oder nebenvertragliche Pflicht
beziehungsweise handelt dieBank zumin-
dest imeigenen Interesse.DerAufwand ist
Teil des Darlehenszinses und darf nicht
noch einmal erhoben werden. Der BGH
bejaht eine AGB, da die beklagte Bank sol-
che Klauseln regelmäßig nutzte, auch
wenn sie die Entgelthöhe im Einzelfall
festlegte. Es handelt sich um eine der
Inhaltskontrolle unterliegende Preisne-
benabrede. Die Beklagte wälzt den Auf-
wand für die Erfüllung einer eigenen
Pflicht gegenüber ihrem Darlehensneh-

mer auf die Klägerin ab. Hat der Darle-
hensnehmer dem Darlehensgeber eine
Grundschuld zur Sicherung bestellt, so
steht ihm als Sicherungsgeber aus der
Sicherungsabrede ein Anspruch auf Rück-
gewähr zu, wenn der Darlehensgeber die
Sicherheiten nichtmehr benötigt.Wird im
Zusammenhang mit der Ablösung eines
Darlehens zur Übertragung der Sicherheit
ein Treuhandauftrag erteilt, ist dieser
lediglich Bestandteil der Erfüllung der
Rückgewährpflicht. Daran ändert sich
nichts, wenn die Bank zwangsläufig zum
neuen Darlehensgeber in Kontakt tritt.
Die Preisnebenabrede benachteiligt die
Klägerin unangemessen.
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WAS IST ZU TUN?

Dies ist ein häufiger Fall in der Praxis.
Schon mit Urteil vom 10. September 2019
erklärte der BGH mit demselben Argu-
ment solche Gebühren gegenüber Kun-
den für unzulässig. Nun ist klargestellt,
dass dies auch im Verhältnis zwischen
zwei Kreditinstituten gilt. Generell ist
davon auszugehen, dass eine Bank für die
Freigabe der Grundschuld keine weiteren
Gebühren erheben darf. Hat eine Bank

solche Bearbeitungsentgelte verlangt,
können diese zurückgefordert werden, in
der Regel auch noch rückwirkend. Kredit-
instituten ist zu empfehlen, die Praxis
umzustellen und solche Gebühren einzu-
preisen.
(redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwalt
André Bethge
von Bethge

Rechtsanwälte
Quelle: Bethge Rechtsanwälte

Maklerrecht. Sagt ein Verkäufer einem
potenziellen Erwerber zu und dieser
beauftragt den Notar, zahlt der Verkäufer
dessen Rechnung, wenn er doch noch einen
anderen Käufer auswählt.

LG Karlsruhe, Urteil vom 28. März 2025,
Az. 9 S 41/24

Wer den Käufer versetzt,
zahlt die Notarkosten
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DER FALL

Ein Kaufinteressent beauftragte in
Abstimmung mit dem Verkäufer einen
Notar mit dem Entwurf eines Kauf-
vertrags. Zuvor hatte der Verkäufer dem
Kaufinteressenten auf Nachfrage explizit
zugesichert, dass dieser der Käufer der
Wahl sei. Dennoch scheiterte der Vertrag.
Der Verkäufer schloss mit einem anderen
ab, ohne dem ursprünglichen Interessen-

tendieMöglichkeit zu geben, auf Basis des
neuen Angebots mitzuhalten. Ihm teilte
der Verkäufer schlichtmit, der Vertragmit
ihm werde nicht zustande kommen. Den-
noch zahlte der erste Kaufinteressent die
Rechnung desNotars für die Fertigung der
Vertragsentwürfe, verlangte aber die
Notarkosten im Nachgang vom Verkäufer
zurück.
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DIE FOLGEN

Das Gericht gab ihmRecht und verurteilte
den Verkäufer zum Ersatz der Notarkos-
ten. Dabei stellte es klar, dass der Verkäu-
fer mit seiner Zusicherung, der Kaufinte-
ressent sei der ausgewählte Erwerber, eine
gesteigerte Vertrauensbeziehung begrün-
dete, die ihn zu erhöhter Rücksichtnahme
auf die Interessen des Kaufinteressenten
verpflichtet habe. Seine Pflicht zur Rück-
sichtnahme hat der Verkäufer, so betonte

dasGericht, in besonderemMaße verletzt,
als er – ohne jede Möglichkeit für den
Kaufinteressenten, sein Angebot an das
des neuen Käufers anzupassen – schlicht
mitteilte, dass er an einen anderen ver-
kaufe.
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WAS IST ZU TUN?

Grundsätzlich trägt derjenige die Notar-
kosten, der den Notar beauftragt. Das
Urteil stellt klar, dass diese Kostenvertei-
lung im Innenverhältnis der Vertrags-
parteien – hier zwischen Kaufinteressent
und Verkäufer – im Einzelfall auch ohne
Vereinbarung der Parteien anders ausse-
hen kann. Zwar hat ein potenzieller
Erwerber bei Scheitern eines geplanten
Immobilienverkaufs grundsätzlich keine
Schadensersatzansprüche gegen den Ver-
käufer. Anders ist es allerdings, wenn der
Verkäufer die Interessen eines Kaufinte-
ressenten – wie im entschiedenen Fall – in
besonders schwerwiegender Weise ver-

letzt. In einem solchen Fall muss der Ver-
käufer die Kosten für den gescheiterten
Kaufvertrag auch dann tragen, wenn er
selbst den Notar nicht beauftragt hat. In
der Praxis ist daher darauf zu achten,
keine Zusicherungen auszusprechen, die
nicht eingehaltenwerden. Ansonsten dro-
hen finanzielle Konsequenzen.
(redigiert von Monika Hillemacher)

ANZEIGE


